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 Veröffentlicht am 27.06.1966

Norm

DSt 1872 §53 Z3

Rechtssatz

Nach § 53 Abs 3 DSt steht (abgesehen vom Beschuldigten, vom Kammeranwalt und vom Oberstaatsanwalt) nur

demjenigen das Rechtsmittel der Beschwerde zu, der durch ein Disziplinarvergehen der Berufsp=ichtenverletzung in

seinen Rechten beeinträchtigt erscheint; bei einem als Verletzung von Ehre oder Ansehen des Standes zu

qualifizierenden Disziplinarvergehen ist nur der Beschuldigte und der Kammeranwalt zur Beschwerde berechtigt.
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Beisatz: Die Beschwerdelegitimation ist aber nur gegeben, wenn der Beschwerdeführer noch im Zeitpunkt der

Einbringung der Beschwerde in "seinen Rechten" (§ 53 Z 3 DSt) beeinträchtigt ist. (T1)
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nur: Bei einem als Verletzung von Ehre oder Ansehen des Standes zu qualifizierenden Disziplinarvergehen ist nur

der Beschuldigte und der Kammeranwalt zur Beschwerde berechtigt. (T3)
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nur: Nach § 53 Abs 3 DSt steht (abgesehen vom Beschuldigten, vom Kammeranwalt und vom Oberstaatsanwalt)

nur demjenigen das Rechtsmittel der Beschwerde zu, der durch ein Disziplinarvergehen der

Berufspflichtenverletzung in seinen Rechten beeinträchtigt erscheint. (T2)
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